
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/6/25 1Ob2131/96f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

EheG §55a

EheG §69 Abs3

Rechtssatz

Erweist sich eine im Zuge einer Scheidung nach § 55a EheG geschlossene Unterhaltsvereinbarung (auch ein

Unterhaltsverzicht) als rechtsunwirksam, kann jedem der Ehegatten in analoger Anwendung des § 69 Abs 3 EheG nach

Billigkeit ein Unterhaltsanspruch zustehen.
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